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„Gifficiliores 86 Subtiliores quaestiones, quaeque ad
tionem 110H aciuntt quibus plerumque nulla fit piétatisCCessio“ 7 wie wir aber ereits erklärten, kann die Armenſeelen⸗

nrufung für manche Emn recht ützlicher Anſporn 3zUm Cbe ſein;
Uhtil ſodann iſt der Sinn dieſer Lehrmeinung nicht, ſondern ſehr

fach und auch dem gläubigen Volk EI verſtändlich; und als
eologiſche Begründung ird heutzutage der Hinweis auf die eit⸗
erbreitete, von der W geduldete Praxis genügen, was wiederum
hne Schwierigkeit und verſtanden werden kann.

Desgleichen dürfte beim gegenwärtigen Qan der rage auf
Armenſeelenanrufung die Warnung des eiligen ranz Xaver

icht mehr paſſen „Dem Volk tragen SienUuLr und klare
ren vor 5  Uten Sie ſich, ewagte Behauptungen aufzuſtellen,

worüber die Theologen nicht ſind＋ 30 Die Erlau  E der
Armenſeelenanrufung Ird 10 heutzutage von den Theologen Aſt
inmütig zugegeben.

Der Theologe kann die der Armenſeelenanrufung zugrunde
den Lehren wiſſenſchaftlicher Kontroverſe angreifen. InV  6praktiſchen Seelſorge aber darf kein Prieſter oder Theologe,

E8 Predigt oder 1 Unterricht oder auch nuLl pri
atim, die Gewohnheit der Gläubigen, die Almen Seelen

anzurufen, vorgehen und Eme der Kirche ſo eit verbreitete und
Kirche geduldete Uebung der Frömmigkeit als unzuläſſig

rteilen. ohl aber darf und oll man Mißverſtändniſſe
nd Mißbräuche, die ſich hier wie überall einſchleichen können, auf⸗
Et und die Gläubigen eines beſſeren elehren.

Paſtoral⸗Fälle.
(Gartenarbeit und Sonntagsheiligung.) In der Großſtadt

viele Ein Stückchen Garten, das ſie nUuL Sonntag bearbeiten
bnnen An den Wochentagen, wenn die eUte von der Arbeit kommen,

EeS ſchon 3u ſpät Ein wenig Gartenarbeit iſtaber für viele Großſtädter
liebſte rholung; oftmals auch der Erleichterung der Haus

altungsſorgen ſehr erwünſcht. Anderſeits handelt CS ſich hier doch
weifelhaft knechtliche Arbeiten. Man kann nicht ſagen, wEe E6 manche

elſorger Elteében „Laßt doch den Leuten das bißchen Graben.“ Es
elt ſich hier nicht „Ein bi  en Die CUte fahren früh morgens
chon Samstag nachmittags hinaus und arbeiten 1 Garten regel⸗

echt wie Ein Gärtner ſtundenlang, oft den ganzen Tag hindurch Die

E88. 2 5 decretum de purgatorio enz Bannw 983)
Zitiert von Dr n „Katholik“ 325



ha
oder weil * der GeV.

ſundh⸗ eit dienlichſei Mit Vorliebe

auch auf den 0L hingewieſen. Wenn Es den Sportsleuten erlaub
iſt, Sonntag die größten Anſtrengungen machen, ſollte
es da uns verboten ſein, eſe viel illere Sonntagsfreude genießen?

Ein tüchtiger arrer . bor, kleinere Gartenarbeiten olle man
den Leuten geſtatten. Als kleinere Tbeiten könne man die betrachten,
bei denen die EUuteé ihre Sonntagskleidung anbehalten. Das iſt jedoch
keine Löſung. atſä egen te Leuteé durchwegs ihre Arbeitskleidung

und chaffen im Schweiße thre Angeſichts. Die Tatſache, daß ver⸗
hältnismäßig wenig Katholiken In dieſer Beziehung eine Frage an den
Prieſter ſtellen, darf nicht über den Umfang des Uebels täuſchen. d
gerade dieſe Seltenheit der rage bei der offenkundigen Entheiligung
des onntags, die ehben ſchon als ſelbſtverſtändlich betrachtet wird, er⸗
cheint als ein bedenkliches Zeichen der Zeit Wie ſoll ſich der Prieſter
5 dieſer rage der ſonntäglichen Gartenarbeit E.  en

Wir ehen dieſer Stelle ab von der Frage, der tiefſte Ur⸗
ſpr des Gebotes der Sonntagsheiigung ſei; ob und inwie⸗
weit dieſes CbDO ereits Im Naturre begründet oder bloß als poſi⸗

ittliche Beurteilung der onntags⸗Geſetz betrachten ſei Für die f
entheiligung iſt dieſe rage zunächſt von wenig Belang. Tatſache iſt,
daß M Chriſtentum wie mM len Offenbarungsreligionen die Pflicht,

onders weihen, voneinen Tag der Woche der Verehrung Gottes beſ
Anfang als feſtſtehen angenommen worden. Das CbO der Sonn

⸗

2
tagsheiligung mn ſeiner negativen Form, inſofern CS eine Enthaltung
von gewiſſen Verrichtungen erlangt, hat das Chriſtentum zugleich
dem Dekalog von der Kirche des en Bundes übernommen. Daneben
hat ſich innerhalb der katholifchen Kirche ſchon ſeit den älteſten eiteé
eine weitere Form der Sonntagsheiligung herausgebildet als Gegen⸗

eiligenan eines affirmativen Gebotes, nämlich die nhörung de
Meſſe Wie In 3h3))́ãʒdʒꝛW IAI manchen anderen Fällen wir auch dieſes
der Sonntagsmeſſe unächſt als bindende Gewohnheit jIIIich Aaus den Tiefen
der chriſtlichen eele heraus entwickeln, erſt ſpä von der
oberſten Autorität auch als ausdrücklichC5 Geſetz aufgeſtellt werden.

C8 Doppelgebot der Sonntags⸗Im G.  — 1248 des neuen Kodex hat dief
heiligung eine Urze und rägnante Formulierung gefunden.

Hier bei der Erörterung unferes Falles Imm zundhſt nur das
CEL Verrichtungen Sonn⸗negative CbO m rage, das Verbot gewiff

und Feiertagen. Inwieweit CU auch das Gebo der Sonntagsmeſſe
berührt wird, ſoll CES im Quſe der Erörterung ſeine erückfichtigung
finden. Als allg Emem ekannt wird die Terminologie vorausgeſetzt,
die in jedem Handbuch der 0r finden iſt,die nterſch eidung zwiſchen

mmunia und ußerdem korensia. Alsservilia, liberali? und
ebenſo ekannt darf der Satz gelten bezüglich der Sonntagsheiligung:
Erlaubt ſind Sonntagen ImM llgemeinen alle liberalia und SO0IN-

ehen die serviliamunia, als verboten ſind IM allgemeinen anzu



und korensia (vg G1 ur Klärun des vorgelegten Falles
ſei hier nUr näher eingegangen auf jene Verrichtungen,die unter den
Begriff 50Dera servilia“, knechtliche Arbeiten, zuſammengefaßt werden.
Knechtliche Arbeiten werden gewöhnlich naã  her umſchrieben als olche
Tbeiten, die vorwiegend mit lörperlichen Kräften verrichtet werden
und mehr auf materielle gerichte ſind * egenſatz dazu die

Iiberalia (von manchen, offenbar Eng gefaßt mit „freien Uun⸗
ſten“ wiedergegeben), Tbeiten, die der Hauptſache nach mit den Kräften
des Geiſtes verrichtet werden 3u mehr eeli geiſtigen Zwecken 9
en Handbüchern finden wir enne enge von Beiſpielen namhaft
gemacht für die ene wie für die andere Art der genannten Verrichtungen.
Dieſe zahlreichen eiſpiele illuſtrieren zwar ganz ſchön den egriff,
den man mit dem Terminus verbindet ber Eene noch ‚o umfangreiche
Aufzählung von Beiſpielen vermag nicht dievielfachen Zweifel be⸗
ſeitigen, die dem der Seelſorge ſtehenden Geiſtlichen oft ommen
iſt dieſe oder jene Beſchäftigung den knechtlichen beiten rechnen
oder den geiſtigen? der wenn nicht den geiſtigen, gehört ſie viel
EI den SGONIUUNnIA und kann auf dieſen Titel hin geſtattet
werden? Um Emne derartige Feſtſtellung 3 ermöglichen, bedarf ES e⸗
wiſſer Kriterien, die die verbotenen rbeiten von den erlaubten Unter⸗
cheiden. iht CS tatſä

1 Unterſcheidungsmerkmale?

an CUte ſind raſch fertig, indem fſie ſagen rbeiten, E mit
großer Anſtrengung oder müdung verhunden ſind, aben als verboten
3 gelten; alle übrigen als rlaubt Das iſt Eenne urchaus irige Annahme,
wie ſchon die einfachſte Ueberlegung zeig Es gibt nicht wenige Ver
richtungen die enne große Ermüduna nach ſich ziehen und trotzdem auch
vom ſtrengſten Richter als rlaubt bezeichnet werden müſſen Es ſe nuLr

ingewieſen auf gewi Bewegungsſpiele auf Fußwanderungen, Berg⸗
beſteigungen oder ſportliche Leiſtungen Ganz 3u ſchweigen von den
geiſtigen Tbeiten, die doch auch mit Anſtrengung verbunden ſind und
Unter Umſtänden ogar mit größerer Ermüdung als er körperliche
rbeiten Auf der anderen Ctte gibt 2 ſo manche Beſchäftigung,
die mit oder faſt gar keiner merklichen Ermüdung verbunden iſt
und doch allgemein als knechtliche Arbeit 2  E wird ähen,
Flechten, Kunſtblumen machen Nicht weniger fehl gehen jene die

äußeren Zweck der Arbeit Eln entſcheidendes Kriterium finden wollen,
nämlich unentgeltliche Leiſtungen für rlaubt eza  E rbeiten für ver⸗—⸗
bten erklären Ein völlig rriges Kriterium Die ſicht des Handelnden
eſtimm zwar 0  er die Qtur der andlung, aber nur dann, wenn das
Werk aus ſich noch unbeſtimmt iſt und erſt durch die richtunggebende
ſicht des Ubje ſeine Beſtimmung ekommt Wo aber Ene Hand⸗
lung von Qatur aus ſchon eſtimm iſt da iſt die Abſicht nicht mehr ent⸗
ſcheidend für die atur der andlung Bei der Feſtſtellung nun ob Ein
Werk als knechtliche Arbeit betrachten ſei oder nicht iſt die ſicht
des Handelnden allgemeinen nicht en  eiden Denn als necht⸗
iche Arbeiten gelten fene die Qau mit körperlichen Kräften
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verbichtet werden und ihrer QMtur nach vorwiegendmateriellen Zweckendienen; von der Abſicht de Handelnden iſt da keine Rede me Arbeit,die ſich den erlaubten gerechne wird, iſt auch dann nicht als ver⸗—
oten anzuſehen, wenn ſie für Entgelt erri  E wird Und umgekehrt,Arbeiten, die ſich 3u den verbotenen zählen, werden nicht dadurch
erlaubt, daß ſie unentgeltlich verrichtet werden. n kämen wir
der ganz Uunhaltbaren Aufſtellung, daß alle Tbeiten, die beiſpielsweiſeder Bauer auf ſeiner eigenen irtſcha verrichtet, als rlaubt betrachtetwerden müſſ Auch die Dauer der Sonntagsarbeit iſt kein ent⸗
ſcheidendes Kriterium. Irrig e Ees zu agen durch kürzere eit Ar⸗beiten iſt geſtattet, NUr ängere Arbeitsdauer begründet eine eher⸗
retung der Sonntagspflicht. Die änge der Arbeitszeit ändert durchaus
m der Natur der Arbeit ielmehr ſind Beſchäftigungen, die

und für ſich Sonntag unerlaubt ſind, auch dann unerlaubt, wenn
ſie nur durch Urze Zeit geſetzt werden. Selbſtverſtändlich iſt dier
der un verſchieden E nach der Dauer der verbotenen Arbeit; ent⸗
ſprechen auch die Wichtigkeit des erforderlichen Entſchuldigungsgrundes,

derartige Arbeiten tun 3 dürfen, eine verſchiedene, 1e nach der änge
der Arbeitszeit. Anderſeits werden Tbeiten, die ſich nicht durch das
C(CbO der Sonntagsheiligung verboten ſind, auch dann nicht ſündhaft,
wenn ſie durch ängere Zeit, L den ganzen Tag, verrichtet werden,
ſoweit nicht andere Pflichten 3 der Sonntagsmeſſe) Cl Hi Frage
kommen.

Was bleiht noch übrig? Wo ſind die richtigen Kriterien ſuchen,
die uns den Unterſchied bezeichnen zwiſchen erlaubten und verbotenen
Arbeiten? Ein erſtes Unterſcheidungsmerkmal en wir ereits kennen
elernt bei der Begriffsbeſtimmung der knechtlichen Arbeit m der Natur
des erkes ſelber Tbeiten, die vorzüglich mit den Kräften des Körpers
verrichtet werden und matertellen Zwecken dienen, ſind als knechtlicheArbeiten betrachten und eshalb verboten. Arbeiten dagegen, die
mehr mit den Kräften des Geiſtes verrichtet werden für vorwiegend
geiſtige ecke, ſind als Iiberalia nicht Elboten Das iſt das er
Kriterium; aber noch ange nicht das wichtigſte ielmehr wird uns dieſes
Kriterium oft Im laſſen; vor allem, EeSs ſich die weitere
Abgrenzung der servilia von den 6Oommunia handelt. Mit
jener veralteten Begriffsbeſtimmung iſt uns NI gedient: SET„
Vilia, die gewöhnlich bon der dienenden Klaſſe den Servi von ehedem)
verrichtet werden; ˙iberalia, die mehr von den Iberi, den „Freien“,
und ODPera Communia, die von beiden enenklaſſen verrichtet werden
pflegen. Das ſind hiſtoriſche Reminiszenzen aus einer uns längſt fremd
gewordenen Wirtſchaftsperiode, die uns beſtenfa dazu dienen können,
die Entſtehung dieſer Terminologie erklären. Es bleibt der br
ni übrig, als auch in dieſem wie oft auf jene Kriterium
greifen, das Im en wie ImM 12 anerkannt und m 6  — 29
des Codex juris neuerli approbiert worden: „Consuetudo eSt optima
legum interpres.“ Die allgemeine Uffaſſung des chriſtlichen Volkes

„Theol.⸗prakt. Quartalſchrift“ 922



erade bei die Ge der Sonnta Sh eiligu 43 einfachſte undSoherrtgung  Kriterium.icherſte Ven wieient Sr  nd darum auch das wichtigſt Wir ſagen  * . Und  gerade
bei dieſem Geſetze. Hier ſei nur erinnert die Art und eiſe, wie die

Ere Form der Sonntagsheiligung n den odex des chriſtlichen Sitten
eſetzes gekommen iſt nicht wie Im CN unde durch peinlich genaue

aſuiſtiſche Beſtimmungen von ette der oberſten Autorität, ondern
aus dem chriſtlichen en heraus hat ſich das n ſeinen Einzel⸗
heiten entwickelt. Gerade bei ſolchen Geſetzen aber iſt die anerkannte
Gewohnheit oder allgemeine AffaſſUung vor Em maßgebend für die
Interpretation des Geſetzes

Das Geſagte auf den vorgelegten Fall anwendend, müſſen wir
ohneweiters fe  ellen, daß C8 ſich da zweifellos knechtliche rbeiten
handelt. Das gilt von Gartenarbeiten eglicher Art ögen auch
nur leichte rbeiten ſein, die ſich gar nicht ermüdend ſind, oder Ar.
eiten, die einer IM Sonntagsrock CrLI  en kann, wie gießen, ausreißen
des nkrauts, anbinden von Ranken U. 7 Daß auch eine nuLr urze Ar
beitsdauer eine derartige Verrichtung nicht rlaubt macht, geht QAus den
obigen Erörterungen ebenfalls hervor. Ebenſowenig ſind wiwr berechtigt,
dieſe Gartenarbeiten etwa deshalb für rlaubt halten, weil ſie nicht
für Lohn oder Bezahlung verrichtet werden.

Doch damit iſt die rage noch ange nicht gelöſt Unterſuchen wir
te erſt noch von der anderen ette und wir u, bb wir auch dann

noch mit einem ſta

ar

n „IUOI 1cet“ vor Unſer chriſtliches olk hin
treten müſſen. Das CbO der Sonntagsheiligung iſt, wenigſtens In
ſeiner Ontreten Form, ein poſitives Geſetz Ein poſitives Geſetz läßt
aber ſeiner Qtur nach Ausnahmen oder Entſchuldigungsgründe.
＋

E

E gilt auch vom Geſetz der Sonntagsheiligung. Wir ſprechen
hier nicht weiter von dem trrigen ewiſſen, das ſelbſtverſtändlich bei
der Prüfung des Einzelfalles häufig das Urteil beſtimmen wird
Mit Rückſicht auf die vielfach Unſichere Rechtslage ezügli dieſes Ge
bDte wie auch auf die weit verbreitete laxere Uffaſſung werden wir
zugeſtehen müſſen, daß dieſer Gewiſſensirrtum Hi vielen Fällen durchaus
Unverſchuldet ſein wird Doch davon prechen wir hier nicht weiter.
Unſere gegenwärtige Unterſuchung ſoll der objektiven Rechtslage gelten
und uns dazu führen, die objektive Si  0  Li der n Frage ſtehenden
Sonntagsarbeit beurteilen Da dieſe Unterſuchung keine erſchöpfende
Abhandlung über die Sonntagsheiligung überhaupt ſein ſoll, ſo ehen
wir ferner ab von jenen Entſchuldigungsgründen, die bei Gartenarbeiten
im allgemeinen nicht n rage kommen werden, nämlich Intereſſen
des Kultes und en der Nächſtenliebe. Zu berückſichtigen leiben
noch zwei der gewöhnlichen Entſchuldigungsgründe, wie ſie von en
Moraliſten namhaft gemacht werden: Notwendigkeit der Arbeit und rechts⸗
91  ige Gewohnheit.

Von welcher Bedeutung die Gewohnheit oder allgemeine Uffaſſu
für die Interpretation gerade des Geſetzes der Sonntagsheiligung iſt,
das haben wir oben angedeutet. Es fragt ſich alſo, ob eine olche rechts



ohnhei ode all ſung Unter
EI de chriſtlichen zugunſten der Erlaubtheit Arbeiteſpricht Die Antwort dürfte wohl glattweg verneinend ſein Die

ſache, daß die Stadtbewohner vielfach ſich mit Gartenarbeit befaiſt erſt eine Erſcheinung der Kriegszeit und faſt noch mehr der
kriegszeit. Wenn auch Mn früheren Zeiten älle zuweilengekommen, ſo traten fie doch höchſtens poradi auf, ſo daß von Ei
allgemeinen Gewohnheit nirgends die ſein konnte Aber auchunſere gegenwärtigen Verhältniſſe kann eine rechtskräftige Gewohnhenicht In Frage kommen. Wenn wir felbſt davon abſehen, daß die Zei
zur Bildung einer legitimen Gewohnheit kurz gewefen, müſſ wirfeſtſtellen, daß von einer allgemeinen uffaſſung QWi dieſem Sinne
nicht von ferne die ede ſein kann. Nicht wenige riſten nehmenſtoß der regelmäßigen Beeinträchtigung der Sonntagsheiligungdurch die Gartenarbeiten der anderen. Und teſe anderen, wenn wirſie agen, wie ſie ihre Sonntagsarbeit rechtfertigen, berufen ſie ſich etwaauf die allgemeine Uffaſſung Iim chriſtlichen Volke? Keineswegs IhreEntſchuldigung lautet gewöhnlich: „An Wochentag habe ich keine Zeitalſo muß ich eſe Arheit Sonntag machen.“

Dieſe allgemein gebrauchte Entſchuldigung bedarf der weiterüſun Man beruft ſich da auf jenen itel, den die Moral unter
Namen „Notwendigkeit“ als Entſchuldigungsgrund für Sonntagsarbegelten läßt Tbeiten, die Sonn⸗ und Feiertagen allgemein notwen
ſind, werden von ENn Theologen als rlaubt bezeichnet. Dasſelbe g
von Arbeiten, die Im Einzelfalle durch einen beſonderen Umſtandwendig werden. El braucht nicht einmal einte ſtrikte Notwendigkeivorzuliegen; ſchon Ein mehr oder weniger großer Nachteil, der 4*3)9J.J.ꝙjꝗέ⁊Ez.———onſtbefürchten äre, entſchuldigt von der un Selbſtverſtändlich mußhier wie In ähnlichen Fällen der Entſchuldigungsgrund Im richtigen Ver
hältnis ſtehen 3 der Witigkeit des Geſetzes. e höher Ein Ebot iſt,deſto bedeutender muß auch der run. ſein, der davon entſchuldigen ſoll.Auf Unſeren Gegenſtand angewendet: 1E mehr eine Arbeit Im der
pruch ſteht mit der Heiligkeit des es, 8 größere Notwendigkeitmuß vorliegen, Am die Erlaubtlheit der Arbeit rechtfertigen. AuchGewohnheit ode

ie all

ſung unter

eil des chriſtlichen Volke

5 zugunſten der Erlaubtheit jener Arbeite

ſpricht. Die Antwort dürf

te wohl glattweg verneinend ſein. Die

ſache, daß die Stadtbewohner vielfach ſich mit Gartenarbeit befaf

iſt erſt eine Erſcheinung der Kriegszeit und faſt noch mehr der N

kriegszeit. Wenn auch in früheren Zeiten ſolche Fälle zuweilen vo

gekommen, ſo traten ſie doch höchſtens ſporadiſch auf, ſo daß von ei

allgemeinen Gewohnheit nirgends die Rede ſein konnte. Aber auch f

unſere gegenwärtigen Verhältniſſe kann eine rechtskräftige Gewohnhe

nicht in Frage kommen. Wenn wir ſelbſt davon abſehen, daß die Zei

zur Bildung einer legitimen Gewohnheit zu kurz gewefen, müſſ

en wir

feſtſtellen, daß von einer allgemeinen Auffaſſung in dieſem Sinne au

nicht von ferne die Rede ſein kann. Nicht wenige Chriſten nehmen A

ſtoß an der regelmäßigen Beeinträchtigung der Sonntagsheiligung

durch die Gartenarbeiten der anderen. Und dieſe anderen, wenn wir

ſie fragen, wie ſie ihre Sonntagsarbeit rechtfertigen, berufen ſie ſich etwa

auf die allgemeine Auffaſſung im chriſtlichen Volke? Keineswegs!

Ihre

Entſchuldigung lautet gewöhnlich: „An Wochentag

en habe ich keine Zeit

alſo muß ich dieſe Arbeit am Sonntag machen.“

Dieſe allgemein gebrauchte Entſchuldigung bedarf der weitet

Prüfung. Man beruft ſich da auf jenen Titel, den die Moral unter d

Namen „Notwendigkeit“ als Entſchuldigungsgrund für Sonntagsarbei

gelten läßt. Arbeiten, die an Sonn⸗ und Feiertagen allgemein notwen 20

ſind, werden von allen Theologen als erlaubt bezeichnet. Dasſelbe g

von Arbeiten, die im Einzelfalle durch einen beſonderen Umſtand n

wendig werden. Dabei braucht nicht einmal eine ſtrikte Notwendigkei

vorzuliegen; ſchon ein mehr oder weniger großer Nachteil, der ſ

onſt zu

befürchten wäre, entſchuldigt von der Sünde. Selbſtverſtändlich muß

hier wie in ähnlichen Fällen der Entſchuldigungsgrund im richtigen Ver

hältnis ſtehen zu der Wi

chtigkeit des Geſetzes. Je höher ein Gebot iſt,

deſto bedeutender muß auch der Grund ſein, der davon entſchuldigen ſoll.

Auf unſeren Gegenſtand angewendet: je mehr eine Arbeit im Wider⸗

ſpruch ſteht mit der Heiligkeit des Tages, deſto größere Notwendigkeit

muß vorliegen, um die Erlaubth

heit der Arbeit zu rechtfertigen. Auch

die Länge der Arbeitszeit iſt dabei zu berückf

ichtigen. Wenn für eine nur

kurze Zeit beanſpruchende Beſchäftigung ein geringerer Grund ent⸗

—

ſchuldigend ſein wird, muß dagegen für eine längere Sonntagsarbeit

auch ein entſprechend wichtigerer Grund verlangt werden. Nun und

die Notwendigkeit der in Rede ſtehenden Gartenarbeit? —Wer auch

nur eine Ahnung hat von der wirtſchaftlichen Lage weiter Bevölkerungs⸗

ſchichten, beſonders der Mittelſtaaten in der letzten Zeit des Krieges

und nach dem Zuſammenbruche, namentlich was die größeren Städte

und Induſtriebezirke angeht, der wird ſich nicht einen Augenblick be⸗

ſinnen, die Wichtigkeit, ja ſchlechthin die Nowendigkeit ſolcher kleiner
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ſpricht. Die Antwort dürf

te wohl glattweg verneinend ſein. Die

ſache, daß die Stadtbewohner vielfach ſich mit Gartenarbeit befaf

iſt erſt eine Erſcheinung der Kriegszeit und faſt noch mehr der N

kriegszeit. Wenn auch in früheren Zeiten ſolche Fälle zuweilen vo

gekommen, ſo traten ſie doch höchſtens ſporadiſch auf, ſo daß von ei

allgemeinen Gewohnheit nirgends die Rede ſein konnte. Aber auch f

unſere gegenwärtigen Verhältniſſe kann eine rechtskräftige Gewohnhe

nicht in Frage kommen. Wenn wir ſelbſt davon abſehen, daß die Zei

zur Bildung einer legitimen Gewohnheit zu kurz gewefen, müſſ

en wir

feſtſtellen, daß von einer allgemeinen Auffaſſung in dieſem Sinne au

nicht von ferne die Rede ſein kann. Nicht wenige Chriſten nehmen A

ſtoß an der regelmäßigen Beeinträchtigung der Sonntagsheiligung

durch die Gartenarbeiten der anderen. Und dieſe anderen, wenn wir

ſie fragen, wie ſie ihre Sonntagsarbeit rechtfertigen, berufen ſie ſich etwa

auf die allgemeine Auffaſſung im chriſtlichen Volke? Keineswegs!

Ihre

Entſchuldigung lautet gewöhnlich: „An Wochentag

en habe ich keine Zeit

alſo muß ich dieſe Arbeit am Sonntag machen.“

Dieſe allgemein gebrauchte Entſchuldigung bedarf der weitet

Prüfung. Man beruft ſich da auf jenen Titel, den die Moral unter d

Namen „Notwendigkeit“ als Entſchuldigungsgrund für Sonntagsarbei

gelten läßt. Arbeiten, die an Sonn⸗ und Feiertagen allgemein notwen 20

ſind, werden von allen Theologen als erlaubt bezeichnet. Dasſelbe g

von Arbeiten, die im Einzelfalle durch einen beſonderen Umſtand n

wendig werden. Dabei braucht nicht einmal eine ſtrikte Notwendigkei

vorzuliegen; ſchon ein mehr oder weniger großer Nachteil, der ſ

onſt zu

befürchten wäre, entſchuldigt von der Sünde. Selbſtverſtändlich muß

hier wie in ähnlichen Fällen der Entſchuldigungsgrund im richtigen Ver

hältnis ſtehen zu der Wi

chtigkeit des Geſetzes. Je höher ein Gebot iſt,

deſto bedeutender muß auch der Grund ſein, der davon entſchuldigen ſoll.

Auf unſeren Gegenſtand angewendet: je mehr eine Arbeit im Wider⸗
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42³⁷und nach dem Zuſammenbruche, namentlich was die größeren Städte
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ſinnen, die Wichtigkeit, 10 ſchlechthin die Nowendigkeit ſolcher leiner
Gärten („Schrebergärten“) und damit auch der Gartenarbeit für jeneVolksſchichten Rh Mag ſein, daß C8 Leute gegeben hat und noch
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gibt, die Cs nicht nötig hätten, die ihren Garten aus anderen Gründen
bebauen, wie etwa aus Gewinnſucht, indem ſie den Berufsgärtnern
Konkurrenz machen ber die große enge der Schrebergärtner iſt
durch die ittere Not auf dieſen Ausweg gewieſen worden; und nur von
dieſen Oll hier die ede ſein. mne andere iſt allerdings die rage, ob
amt auch ſchon die Notwendigkeit einer ſonntäglichen Arbeit im
Schrebergarten gegeben iſt Die Antwort ieg auf der Hand während
der Woche keine Möglichkeit beſteht, die nötigen Gartenarbeiten 3u ver—
richten, dort zwingt eben die Notwendigkeit, ſie Sonntag- zu ver—
richten. Daß allerdings eine olche Notwendigkeit auch gegenwärtig,
bei der achtſtündigen Arbeitszeit, noch regelmäßig vorliegen wird, das
möchten wir nicht ohne weiteres behaupten. Da CI C5 eben, jeden
einzelnen Fall individuell entſcheiden. Zu verſchiedenartig ſind die Um⸗
ſtände, die trotz des Achtſtundentages eine Beſorgung der nötig Garten⸗
arbeit während der Woche unmögli machen können. Bei dem einen
kann die Berufsarbeit ſo ermüdend ſein, daß ihm nach einer 0 Qus⸗
genützten!) achtſtündigen Arbeitszeit die Verrichtung weiterer beiten
geradezu unmögli wird Bei dem anderen mag die Entfernung von
der Wohnung zUr Arbeitsſtätte oder auch zUum Schrebergarten eine der⸗
art große ſein, daß den Arbeitstagen ein Betreuen des Gartens faſt
ausgeſ

oſſen iſt So müſſen wir abſchließend agen für eine Fa
milie die ebauung eines Schrebergartens zur Ueberwindung der wirt⸗
ſchaftlichen Schwierigkeiten notwendig ſcheint, da ſind die erforderlichen
Gartenarbeiten und für ſich geſtattet, ſo weit ſie nicht Uunter der Woche
verrichtet werden können.

Noch ſind aber zwei Einſchränkungen machen. Die eine etrt
die gebotene Sonntagsmeſſe. Dieſe darf natürli nicht unterlaſſen
werden, enn nicht Eein entſprechend wichtigerer Grund auch davon
entſchuldigt. Die andere Einſchränkung wird geboten durch die Rück⸗
ſicht auf das Et mögliche Aergernis. Zwar vielerorts findet kaum
jemand bei dieſen ſonntäglichen Gartenarbeiten, weil ſie, wenn
auch ＋2

er mit irriger Begründung, als rlaubt betrachtet werden. Wohl
aber mu CS El Aergernis Erregen, wenn einer zur Zeit des Gottes⸗
ienſte Arbette obder aher offenkundig unnötige Tbeiten verrichtet.

ber man beruft ſich darauf, daß rbeiten die E Erholung
für die Großſtädter und der Geſundheit dienlich eien. &

ndeſſen
die allgemeine Auffaſſung Uunter den Theologen wie Unter dem religiös
noch intereſſierten hat immer Ahin gelautet, daß 0 rholung
die ſich verhotenen beiten noch nicht rlaubt macht E darf
und ſoll der Sonntag auch der Erholung des natürlichen Menſchen dienen.
ber das iſt nicht der Er und höchſte Zweck der Sonntagsheiligung.
Erſter und oberſter Zweck der Sonntagsruhe iſt Gottesdienſt, Verehrung
Gottes; deshalb der Verzicht auf die bloß dem Niedrigen, Mate iellen
dienenden Beſchäftigungen. Wenn mit dieſem gebotenen Verzicht
zugleich eine Erholung und Abſpannung der phyſiſchen 0 verbunden
iſt, dann iſt das gewi auch von ott intendiert als ſekundärer Zweck



ber C5 offenkundigEene Verkehrung der rechten Ordnun wol
einerjene matertiellen Beſchäftigungen, die des primären Zweckes
der Sonntagsruhe Erboten ſind, als durch den ſekundären Zweckrlaubt
erklären Ueberdies ſtehen zur Erholung Enne Auswahl anderer
ittel zur Verfügung, daß von Notwendigkeit derartiger knechtlicher
Tbeitten zur rholung nicht wohl geſprochen werden kann (Uebrigens
geben die Moraliſten 3u, daß Unter beſonderen Umſtänden auch leichtere
Tbeiten zur bloßen Erholung oder Zerſtreuung geſtattet werden können,
wie etwa wenn On. tatſächlich kein paſſendes ittel zur Erholung zur
Verfügung ſtünde.) Die erufung auf gewiſſee ſportliche Leiſtungen
iſt ebenfalls nicht ſind manche ſportliche nter
nehmungen mit großem körperlichen Kraftaufwan verbunden, der
Ruderſport. edoch hier müſſen wir auf jenes Kriterium verweiſen,
das wir das wichtigſte und entſcheidenſte Vr  genannt, die allgemeine Auf⸗
faſfung lefe aber betrachtet olche ſportliche Leiſtungen nicht al ne
liche rbeiten C1 möchten wir keineswegs leugnen, daß Eenn üher
mäßiger Sportbetrieb durchaus nicht inklang ſteh mit der I
en Sonntagsheiligung, wie auch daß gewiſſ lärmende Sportveran
ſtaltungen geradezu Ene Entweihung des eiligen age (deuten

Sache des Seelſorgers und Beichtvaters wird C8 ſein, hinzuarbeiten
auf die Durchführung der chriſtlichen Grundſätze auch Ezug auf dieſe
Sache Wound ſo ange die wirtſchaftliche Not die CUte zwingt, gewiſſe
Ci Sonntag verrichten, kann E5 ihnen niemand wehren.
ielmehr ſoll der rieſter die richtigen Grundſätze of und deutlich
auseinanderſetzen, QAmt einerſeits nicht manche onſt gewiſſenhafte
Chriſten nfolge eines Teigen Gewiſſens ſündigen, ſich keine un
vorläge und QAQmt anderſeits nicht andere Leute Anſtoß nehmen

ſcheinbaren Sonntagsentheiligung, die durch die mſtände ent⸗
ſchuldigt iſt von un Wohl aber ſoll der rieſter von der Kanzel und

Beichtſtuhl mit In und Entſchiedenheit Ahin wirken, daß nicht meh
und nich länger gearbeitet ird als die Notwendigkeit erfordert daß
vor em nicht rend der Zeit des Gottesdienſtes gearbeitet und
die Pflicht der Sonntagsmeſſ ſelber ganz außera gelaſſen wird

Gabriel. öhm 8S. V
II ann ein Beichtvater einer weiblichen religiöſen Genoſſen⸗

auf run ſeiner Anſtellung als Beichtvater al der Kirche
der Genoſſenſchaft adſkribiert betrachtet erden? An engliſchen
Inſtitut iſt Eein Kaplan ſtändig angeſtellt als Beichtvater der Kloſter⸗
frauen und Katechet der Kinder erhält ne Quartier und vom
n  tu ſeinen Gehalt. Benefizium bezieht ELu keines Es ſind zwar
viele Stiftmeſſen, E bisher der Kaplan perſolvierte, jetzt aber
das Ordinariat eingefendet werden, ſo daß der Kaplan frei iſt

Der Kaplan fragt 16
Ob CEU dieſer Stellung als ein der Inſtitutskirche adſkribierter

rieſter gelten kann?


